
 
  

 

   

 

 
  

 ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Ingeborg-Drewitz-Allee 4, 10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG S + U-Bahnhof Hauptbahnhof   
 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 11014 Berlin   

HAUSANSCHRIFT 

Alt-Moabit 140 
10557 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11014 Berlin  

TEL +49 30 18 681-0 
FAX +49 30 18 681-12926 

M3AG@bmi.bund.de 
www.bmi.bund.de 
 
  
 

  

An die  
Innenministerien und Senatsverwaltungen  
für Inneres der Länder 
 
 

- Nur per E-Mail -  

Betreff:  Aufnahme von Personen aus Griechenland, denen 
die Flüchtlingseigenschaft durch die griechischen 
Behörden zuerkannt wurde, im Pilotprojekt „Neu-
start im Team (NesT)“  

hier:  Begleitschreiben zur Aufnahmeanordnung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat ge-
mäß § 23 Abs. 2 AufenthG vom 03.12.2020  
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In Ergänzung zur Anordnung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat (BMI) zur Aufnahme von Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft durch die 
griechischen Behörden zuerkannt wurde, im Pilotprojekt „Neustart im Team – 
(NesT)“ im Rahmen der Humanitären Aufnahme gemäß § 23 Absatz 2 Aufenthalts-
gesetz vom 3. Dezember 2020 (Anlage) gebe ich die folgenden Hinweise zur Sicher-
stellung eines bundeseinheitlichen Verfahrens. Ich bitte Sie, die Aufnahmeanordnung 
und diese Hinweise weiteren fachlich betroffenen Ministerien Ihres Landes weiterzu-
leiten. 
 

1. Einreise nach Deutschland, Passpflicht und Dokumente, Aufenthaltser-
laubnis, Niederlassungserlaubnis  

Ziffer 1 des Begleitschreibens zur Anordnung des BMI gemäß § 23 Absatz 2 Aufent-
haltsgesetz (AufenthG) zur Aufnahme von Personen aus Griechenland, denen inter-
nationaler Schutz zuerkannt wurde, vom 9. Oktober 2020 (AO HAP GRC) findet in 
Bezug auf die Regelungen zu den Personen, denen die zuständigen griechischen 
Behörden die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt haben, Anwendung.  
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2. Familiennachzug 

Aufnahmen in das Programm „NesT" erfolgen nicht aus Gründen des Familiennach-
zugs. Zur „Wahrung der Einheit der Familie" wird angestrebt, dass das BAMF nicht 
einzelne Familienmitglieder an Mentorengruppen vermittelt, sondern dass zumindest 
die Kernfamilie vom Mentoring umfasst ist, um das Zurückbleiben oder die Trennung 
von Ehegatten, Eltern und Kindern zu vermeiden. 
 
Sollte die Aufnahme der Kernfamilie, deren einzelnen Mitgliedern die zuständigen 
griechischen Behörden die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat, in Einzelfällen nicht 
möglich sein, gilt Ziffer 2 des Begleitschreibens zur AO HAP GRC in Bezug auf den 
Familiennachzug von Personen, denen die zuständigen griechischen Behörden die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt haben. 
 

3. Kostentragung 

Das BMI ist verantwortlich für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und für den 
Transport der ausgewählten Personen nach Deutschland. Diese Zusage umfasst 
auch die notwendige medizinische Versorgung (entsprechend § 4 Absatz 1 AsylbLG) 
der Flüchtlinge bis zur Ankunft in den Zielkommunen. 
 
Alle über das Programm NesT aufgenommenen Personen sollen möglichst ihre ers-
ten Tage in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen am Standort Grenzdurch-
gangslager Friedland verbringen und dort von Mitgliedern ihrer Mentorengruppe ab-
geholt werden. BMI trägt die Kosten für eine maximal 14-tägige Erstaufnahme ein-
schließlich etwaiger Covid-19-Maßnahmen und medizinischer Erstversorgung der 
ausgewählten Personen sowie für den Transport der ausgewählten Personen zum 
Standort Grenzdurchgangslager Friedland. Sollte eine Weiterreise nach 14 Tagen 
nicht möglich sein und hat ein Land eine Kostenübernahmeerklärung nicht vorgelegt, 
wird der Bund diese Kosten mit der Maßgabe zunächst übernehmen, dass für dieses 
Aufnahmeverfahren eine angemessene Kostentragung zur Verteilung der europäi-
schen Fördermittel (AMIF) festgelegt und hierbei insbesondere von der sonst übli-
chen Verteilung 30:70 zugunsten der Länder bei Einreise mit Aufenthalt in Friedland 
abgewichen wird. 
 
Der Transfer ab Friedland zum Wohnort ist durch die Mentorengruppe zu organisieren 
und zu finanzieren, die Länder sind also insoweit von der Kostentragungspflicht ent-
bunden. Etwaige Mehrkosten, die sich daraus ergeben, dass die Mentoren aus Grün-
den, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen, die von ihnen zu begleitenden Perso-
nen nicht fristgerecht abholen, gehen unmittelbar zu Lasten der Mentorengruppe. In 
einem solchen Fall trägt der Bund zunächst die Mehrkosten und lässt sich diese an-
schließend von der Mentorengruppe erstatten. 
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Soweit ausnahmsweise keine Erstaufnahme im Grenzdurchgangslager Friedland er-
folgen kann, ist es Aufgabe der Mentorengruppe, die von ihnen zu betreuenden Per-
sonen unmittelbar nach deren Einreise vom Flughafen abzuholen und aufzunehmen. 
 
Für eine angemessene Unterkunft in den ersten 2 Jahren nach Einreise hat die Men-
torengruppe Sorge zu tragen: Die Mentorengruppe hat die Pflicht, eine dem örtlichen 
Sozialleistungssatz entsprechende Wohnung zu finden und 24 Monate, gerechnet ab 
Anmietung, die Nettokaltmiete zu zahlen. Die entsprechenden Gelder sind von der 
Mentorengruppe vor Einreise der Flüchtlinge auf ein ausschließlich dafür angelegtes 
Konto einzuzahlen. 
 

a. Gesundheitsuntersuchung 

Hinsichtlich der Gesundheitsuntersuchung der Flüchtlinge gilt Ziffer 4 des Begleit-
schreibens zur AO HAP GRC. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Ulrike Bender 
 
Dieses Dokument wird elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 
 
 
 
 
  


